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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevertretung Altwarp (Entscheidung) 08.11.2022 Ö

Sachverhalt

Die Gemeinde Altwarp beabsichtigt, auf Antrag des Grundstückseigentümers, für weitere 
Außenbereichsflächen, welche direkt an den Innenbereich angrenzen, Baurecht zu schaf-
fen. Aus diesem Grund soll hierfür ein Bebauungsplan nach § 13 b BauGB aufgestellt 
werden. Alle die mit der Planung entstehenden Kosten werden vom Antragsteller über-
nommen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Altwarp beschließt:

1. Für die Flurstücke 114/4 und 112/1 teilw. der Flur 2, Gemarkung Altwarp, gelegen 
südlich der Hafengasse, angrenzend an den Bereich der Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung soll der Bebauungsplan Nr. 6/2022 „Wohnen Hafengasse“ aufge-
stellt werden. Das Plangebiet ist im Übersichtsplan dargestellt. Der Übersichtsplan 
ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses.

2. Es werden folgende Planungsziele angestrebt: Ausweisung weiterer Bauflächen 
entlang der Hafengasse

3. Der Bebauungsplan soll gemäß § 13 b BauGB im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt werden.

4. Die Größe der Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO wird weniger als 10.000 qm 
betragen.

5. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB wird abgesehen.

6. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2 a, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 3 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 
BauGB wird abgesehen.



7. Der Öffentlichkeit wird gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB Gelegenheit gegeben, 
sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung zu informieren und sich zur Planung zu äußern. Die Über-
sichtspläne des Geltungsbereichs werden mit der Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses im Amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes „Am Stettiner Haff“ 
veröffentlicht. Bei der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses wird darauf 
hingewiesen, dass der Öffentlichkeit innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen 
des Amtlichen Mitteilungsblattes Gelegenheit zu Erörterung und Äußerung gege-
ben wird.

8. Kosten der Planung werden vom Grundstückseigentümer übernommen. Dies wird 
mittels eines städtebaulichen Vertrages gesichert. 

Anlage/n
1 Geltungsbereich B-Plan Hafengasse öffentlich

Finanzielle Auswirkungen
ja nein

fin. Auswirkungen x
im Haushalt berücksichtigt x Deckung durch: Produkt Sachkonto

Liegt eine Investition vor? x Folgekosten

Abstimmungsergebnis
JA NEIN ENTHALTEN BEFANGEN

______________________
Bürgermeister/in

Siegel

______________________
stellv. Bürgermeister/in
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